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Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung vom 3. November 2020 (Urk. 7/5) bewilligte das Einzelgericht im
summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen das Gesuch des Gesuch- stellers,
B._____, um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bevor- stehende
Ehescheidungsverfahren (Urk. 7/1) rückwirkend auf den 14. September 2020 und bestellte
ihm den Beschwerdeführer, Fürsprecher A._____, als unent- geltlichen Rechtsbeistand. Mit
Eingabe vom 25. November 2021 (Urk. 6/1) mach- te der Gesuchsteller das
Scheidungsverfahren auf gemeinsames Begehren am Bezirksgericht Meilen (Vorinstanz)
anhängig. Infolge des unerwarteten Todes der Gesuchstellerin wurde das
Scheidungsverfahren mit Verfügung vom 19. April 2022 abgeschrieben (Urk. 6/34 S. 3
Dispositiv-Ziffer 1). Gerichtskosten und Par- teientschädigungen wurden keine gesprochen
(Urk. 6/34 S. 3 Dispositiv-Ziffern 2 und 3).

E. 1.1
Die Vorinstanz erwog einleitend, der Beschwerdeführer verlange mit einem Honorar von
Fr. 6'160.– sowie weiteren Auslagen und Spesen von insgesamt Fr. 969.85 (zzgl. MwSt.
von Fr. 549.–) etwa so viel, wie gemäss der Verordnung des Obergerichts über die
Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) für einen zeitlich eher aufwändigen
bzw. sachlich eher komplexen Fall zu veran- schlagen wäre. Dies obwohl vorliegend
aufgrund der Abschreibungsverfügung vom 19. April 2022 des Scheidungsverfahrens
wegen des unerwarteten Todes der Gesuchstellerin vor Durchführung der Anhörung weder
in rechtlicher noch tat- sächlicher Hinsicht besonders komplizierte Verhältnisse gegeben
seien. Es hand- le sich grundsätzlich um einen einfachen Fall, da die Parteien mit
Einreichung des gemeinsamen Scheidungsbegehrens vom 25. November 2021 bereits eine
Teil- vereinbarung eingereicht hätten und sich über die wichtigsten Kinderbelange einig
gewesen seien und die finanziellen Verhältnisse äusserst bescheiden gewesen seien. Es
seien einzig einige Abklärungen wegen des internationalen Sachver- halts aufgrund der
ecuadorianischen Staatsangehörigkeit beider Parteien sowie des Wohnortes der
Gesuchstellerin mit den Kindern in Ecuador nötig gewesen. Unter Berücksichtigung des
internationalen Sachverhaltes sei bei einem ange- messenen anwaltlichen Aufwand somit
von einem normalen Fall auszugehen. Der Mehraufwand im konkreten Fall gründe
vielmehr auf den grosszügig veranschlag- ten Stundenabrechnungen des Beschwerdeführers
(Urk. 2 E. 3.1.1). Dies bestäti- ge sich auch bei Betrachtung der Honorarnote der
gegnerischen Rechtsanwältin lic. iur. C._____, welche Bemühungen von Fr. 3'102.– sowie
Spesen von Fr. 844.80 (zzgl. MwSt. von Fr. 303.90) aufweise. Das entspreche einem zeitli-
chen Aufwand von 14.1 Stunden (Urk. 2 E. 3.1.2). Bei den geltend gemachten 28 Stunden
habe der Beschwerdeführer damit doppelt so viel Zeit für die Bearbei- tung des Falles wie
die Gegenseite gehabt. Es sei zwar zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer rund



acht Monate länger als lic. iur. C._____ als unentgelt- licher Rechtsbeistand eingesetzt
worden sei. Das vorliegende gemeinsame Scheidungsbegehren sei aber erst am 25.
November 2021 anhängig gemacht

- 5 - worden. Ein Grossteil (mehr als die Hälfte) der vom Beschwerdeführer geltend
gemachten Aufwände seien bereits vor der Einreichung des Gesuchs angefallen (Urk. 2 E.
3.1.3 f.). Es seien keine Gründe ersichtlich, welche derart hohe Auf- wände vor
Klageeinleitung oder eine derart grosse Abweichung der geltend ge- machten
Aufwendungen zur Honorarnote der Gegenseite rechtfertigen würden. Unter
Berücksichtigung sämtlicher Umstände, insbesondere vergleichbarer Fälle sowie der
Aufwendungen der Gegenseite, werde die Honorarnote des Beschwer- deführers als
übersetzt erachtet, weshalb sie angemessen zu kürzen sei (Urk. 2 E. 3.1.5).

E. 1.2
Anschliessend erwog die Vorinstanz zur Grundgebühr, dass keine Haupt- verhandlung
stattgefunden habe, ebenso wenig eine Anhörung, eine Instruktions- oder
Beweisverhandlung. Entsprechend habe der Beschwerdeführer keinen An- spruch auf die
volle Gebühr. Er habe im Rahmen des vorliegenden Scheidungs- verfahrens allerdings eine
erste Eingabe mit Ausführungen zur internationalen Zuständigkeit und zum anwendbaren
Recht bei einem internationalen Sachver- halt, eine kurze Stellungnahme sowie vorab in
einem separaten Verfahren das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erarbeitet. Zudem
habe er aufgrund einer vom Gericht angesetzten – und anschliessend den Parteien wieder
abgenomme- nen – Frist bereits gewisse Literaturrecherchen unternommen. Dies habe zur
Fol- ge, dass die entsprechenden Aufwendungen von der (nachfolgend festzulegen- den
angemessenen Grundgebühr) gedeckt seien (Urk. 2 E. 3.2.2). Hinsichtlich der Festsetzung
der angemessenen Grundgebühr sei zu berücksichtigen, dass die vorliegenden finanziellen
Verhältnisse der Parteien keineswegs komplex und einzig der Kinderunterhalt bei den
Kinderbelangen noch nicht geregelt gewesen sei. Von einer reduzierten Schwierigkeit des
Falls zeugten neben der Teilkonven- tion auch die Eingaben des Beschwerdeführers,
welche mit einem Umfang von sieben Seiten bzw. zwei Seiten kurz gefasst seien. Den
Mangel an Komplexität des Falls bestätigten auch die zwei Eingaben der Gegenseite,
welche mit einem Umfang von insgesamt elf Seiten ebenfalls kurz gehalten seien. Damit
verbunden sei der für deren Er- und Bearbeitung notwendige Zeitaufwand, welcher folglich
vorliegend ebenso gering zu bemessen sei (Urk. 2 E. 3.2.3). Weiter zu berück- sichtigen sei,
dass sich die Verfahrensdauer vom 25. November 2021 bis am
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2 E. 3.2.4). Nach dem Gesagten erscheine es als angemessen, die Grund- gebühr in der
Nähe der "ordentlichen" unteren Grenze von Fr. 1'400.– auf Fr. 3'000.– festzulegen (Urk. 2
E. 3.2.5).

E. 1.3
Für die zusätzlichen, von der Grundgebühr nicht gedeckten Aufwendungen des
Beschwerdeführers, namentlich jenen betreffend Bereinigung des Zivilstands- registers
sowie Entwurf und Erzielung einer ersten Teilvereinbarung rechtfertige sich eine Erhöhung
der Gebühr. Hinzu komme, dass der Beschwerdeführer mit seinem Klienten und Behörden
in Ecuador teilweise auf Spanisch habe kommuni- zieren müssen. Auch die
Scheidungskonvention sei in deutscher und spanischer Sprache entworfen worden. Dies sei
mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden. Die Gebühr sei daher um einen Drittel der



Grundgebühr, namentlich um Fr. 1'100.–, zu erhöhen und somit im Ergebnis auf insgesamt
Fr. 4'100.– festzule- gen (Urk. 2 E. 3.3.1–3.3.3).

E. 1.4
Betreffend die notwendigen Auslagen hielt die Vorinstanz fest, aus der Ho- norarnote gehe
hervor, dass der Beschwerdeführer angefertigte Kopien im Wert von Fr. 265.– verrechnet
habe. Dieser Betrag setze sich gemäss detaillierter Ab- rechnung zusammen aus 530 Kopien
à Fr. 0.50. Diese Kosten seien zu genehmi- gen (Urk. 2 E. 3.4.3). Im Weiteren mache er
diverse Barauslagen in Höhe von Fr. 645.– geltend, wovon Fr. 605.– auf
Übersetzungskosten amtlicher Dokumente aus Ecuador zurückzuführen seien. Da der
Beschwerdeführer es unterlassen ha- be, einen entsprechenden Beleg einzureichen, seien
diese Übersetzungskosten nicht ausgewiesen und könnten entsprechend nicht erstattet
werden. Die Kosten für die Beschaffung des Familienausweises in Höhe von Fr. 40.– seien
hingegen zu genehmigen. Ebenfalls zu genehmigen seien diverse Porti- und Faxgebühren in
Höhe von Fr. 59.85 (Urk. 2 E. 3.4.4 f.). Entsprechend dem Gesagten seien vor- liegend die
glaubhaft gemachten (und reduzierten) Spesen (Porti, Fotokopien und Kosten für den
Familienausweis) im Umfang von insgesamt Fr. 364.85 zu erstat- ten (Urk. 2 E. 3.4.6).
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E. 1.5
Zuzüglich der auf Fr. 4'464.85 (Fr. 4'100.– plus Fr. 364.85) entfallenden Mehrwertsteuer
(7.7 %) resultiere eine Gesamtentschädigung (inkl. MwSt.) für das vorliegende Verfahren
von Fr. 4'808.65 (Urk. 2 E. 4). 2. Rügen des Beschwerdeführers

E. 2
Am 20. April 2022 (Urk. 6/37) ersuchte der Beschwerdeführer die Vorinstanz unter
Einreichung einer Honorarnote um eine Entschädigung aus der Gerichts- kasse in der Höhe
von Fr. 7'678.85. Dabei machte er für die Zeit vom 14. September 2020 bis 20. April 2022
einen Zeitaufwand von 28 Stunden zu ei- nem Stundenansatz von Fr. 220.–, Auslagen von
Fr. 969.85 und einen Mehrwert- steuerzuschlag von Fr. 549.– geltend (Urk. 6/37). Mit
Verfügung vom 28. Juli 2022 setzte die Vorinstanz die Entschädigung des
Beschwerdeführers für seine Bemü- hungen und Barauslagen auf Fr. 4'808.65 (inkl.
Mehrwertsteuer) fest (Urk. 2 = Urk. 6/40).

E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt zum einen eine falsche und willkürliche Feststel- lung des
Sachverhalts, indem die Vorinstanz eine Komplexität und ungewöhnliche Aufwändigkeit
des Verfahrens verneint habe. In tatsächlicher Hinsicht habe er di- verse Aufwendungen vor
Einleitung des Scheidungsverfahrens machen müssen. So habe zuerst das
Zivilstandsregister bereinigt werden müssen, da ein Sohn der Parteien aufgrund dessen
Geburt in Ecuador darin nicht verzeichnet gewesen sei. Hierzu hätten diverse Abklärungen
und Korrespondenzen geführt werden müs- sen, was bereits einen Aufwand von 6 Stunden
und 10 Minuten verursacht habe (Urk. 1 Rz. 8 f.). Auch habe der Beschwerdeführer zuerst
direkt mit der Gesuch- stellerin korrespondiert und erst später sei die gegnerische
Rechtsvertreterin hin- zugekommen. Zudem sei die Ehescheidungskonvention in deutscher
und spani- scher Sprache in mehreren Versionen an die Gesuchstellerin gesandt worden.
Hierfür sei ein Aufwand von 6 Stunden und 40 Minuten entstanden (Urk. 1 Rz. 10 f.). Erst
sein Aufwand habe es schliesslich ermöglicht, am 25. November 2021 eine



Teilvereinbarung beim Gericht einzureichen. All diese Aufwände habe die Rechtvertreterin
der Gesuchstellerin nicht gehabt (Urk. 1 Rz. 14). Diese habe sich in ihrer sechsseitigen
Stellungnahme vom 15. Dezember 2021 auch auf die Darstellung der finanziellen
Verhältnisse beschränkt. Hingegen habe er in der Klage vom 25. November 2021
umfassende Ausführungen zur Rechtslage ge- macht (Urk. 1 Rz. 12). Auch in rechtlicher
Hinsicht sei die Angelegenheit alles an- dere als durchschnittlich gewesen. Es hätten auch
betreffend die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für die Kinderbelange
Abklärungen getroffen wer- den müssen. Indem die Vorinstanz die Parteien aufgefordert
habe, bei der Fest- stellung des anwendbaren ausländischen Rechts mitzuwirken, habe sie
selbst eingestanden, dass die Angelegenheit internationalrechtlich komplex sei und da- mit
eben keine reduzierte Schwierigkeit vorliege (Urk. 1 Rz. 12 und Rz. 15 f.).

- 8 -

E. 2.2
Mit der Festsetzung der "ordentlichen" Gebühr von Fr. 3'000.– habe die Vor- instanz ohne
jegliche sachliche Grundlage ihren Ermessensspielraum unterschrit- ten. Diese Gebühr sei
noch tiefer als jene der Gegenanwältin von Fr. 3'102.–. Die Festsetzung der Gebühr auf Fr.
3'000.– trage dem zeitlichen Mehraufwand in kei- ner Weise Rechnung und sei deshalb
willkürlich. Angesichts des grösseren Zeit- aufwands im Vergleich zur Gegenanwältin sei
die Grundgebühr um 50% höher und damit auf Fr. 4'620.– festzusetzen (Urk. 1 Rz. 17).
Zudem sei gestützt auf § 4 Abs. 2 AnwGebV aufgrund der Bereinigung des
Zivilstandsregisters, des Verfas- sens von Korrespondenzen sowie der Entwürfe der
Teilvereinbarungen in deut- scher und spanischer Sprache sowie der Ehescheidungsklage
mit international- rechtlichen Ausführungen die Grundgebühr um einen Drittel zu erhöhen.
Mithin sei die Gebühr gesamthaft auf Fr. 6'160.– festzusetzen (Urk. 1 Rz. 17 f.).

E. 2.3
Des Weiteren rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung der Wirtschafts- freiheit, indem
mit der vorinstanzlichen Entschädigung lediglich ein Stundenhono- rar von Fr. 146.20
verbleibe. Eine effektive Vertretung der Interessen des Ge- suchstellers sei mit einem derart
tiefen Honorar unmöglich (Urk. 1 Rz. 19–21).

E. 2.4
Zuletzt macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe die Aus- langen bzw. die
Übersetzungskosten willkürlich um den Betrag von Fr. 605.– ge- kürzt. Es könne als
gerichtsnotorisch bekannt vorausgesetzt werden, dass amtli- che Dokumente in spanischer
Sprache betreffend das Kindesverhältnis zwischen dem Gesuchsteller und seinem Sohn den
schweizerischen Behörden im Original und in einer deutschen Übersetzung einzureichen
seien. Ebenso könne als ge- richtsnotorisch bekannt vorausgesetzt werden, dass die
Übersetzung durch einen bei Gerichten zugelassenen Übersetzer vorzunehmen sei. Bereits
aus diesen Gründen seien die Übersetzungskosten ausgewiesen. Schliesslich seien auch der
Gegenanwältin Auslagen von Fr. 844.80 ersetzt worden. Dies sei ein weiterer Hinweis
darauf, dass die vom ihm geltend gemachten Auslagen von total Fr. 969.85 ausgewiesen
seien (Urk. 1 Rz. 22).
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E. 3



Gegen die Verfügung vom 28. Juli 2022 erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 17.
August 2022 Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 1 S. 2): "1. Ziff. 1 der Verfügung
vom 28.07.2022 des Bezirksgerichts Meilen betr. Festsetzung des Honorars des
Unterzeichnenden als amtlicher Anwalt sei aufzuheben. 2. Das Honorar des
Unterzeichnenden als amtlicher Anwalt im Verfahren FE210197 vor dem Bezirksgericht
Meilen sei auf CHF 6'160.00 sowie
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6'856.85 festzusetzen. unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzügl. MWSt zu Lasten des
Be- zirksgerichts Meilen, vertreten durch den Kanton Zürich."

E. 3.1
Der unentgeltliche Rechtsbeistand ist vom Kanton angemessen zu entschä- digen (Art. 122
ZPO). Die Entschädigung richtet sich im Kanton Zürich nach der Verordnung des
Obergerichts über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (§ 23 Abs. 1 AnwGebV).
Sie setzt sich aus der Grundgebühr, allfälligen Zuschlä- gen und den notwendigen Auslagen
zusammen (§ 1 Abs. 2 AnwGebV). Im Schei- dungsverfahren beträgt die Grundgebühr in
der Regel Fr. 1'400.– bis Fr. 16'000.–, wobei die Entschädigung in diesem Rahmen nach
Massgabe der Verantwortung, des notwendigen Zeitaufwandes des Anwaltes und der
Schwierigkeit des Falles unter angemessener Berücksichtigung der vorprozessualen
Bemühungen festge- setzt wird (§ 5 f. AnwGebV). Der Anspruch auf die Gebühr entsteht
mit der Erar- beitung der Begründung bzw. der Beantwortung der Klage, wobei die Gebühr
auch den Aufwand für die Teilnahme an der Hauptverhandlung abdeckt (§ 11 Abs. 1
AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für wei- tere
notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der
Grundgebühr oder ein Pauschalzuschlag berechnet (§ 11 Abs. 2 Anw- GebV). Die
notwendigen Auslagen und die Mehrwertsteuer sind zusätzlich zu entschädigen (§ 1 Abs. 2
und § 22 Abs. 1 AnwGebV).

E. 3.2
Damit greift ein System der Pauschalentschädigung (zu dessen Zulässigkeit: BGE 143 IV
453 E. 2.5), wonach alle prozessualen Bemühungen zusammen als einheitliches Ganzes
aufgefasst werden und der effektive Zeitaufwand lediglich im Rahmen des Tarifansatzes
berücksichtigt wird (BGE 141 I 124 E. 3.2 und E. 4.3 m.w.H.). Entsprechend wird der
unentgeltliche Rechtsvertreter nicht nach der Rechnung "Stunden mal Stundenansatz"
honoriert. Zu beachten ist sodann, dass das Bundesgericht in BGE 143 IV 453 seine
langjährige Praxis relativiert hat, nach welcher dann kein Spielraum für eine abstrahierende
Bemessungsweise be- stand, wenn eine Entschädigung zugesprochen werden sollte, die –
gemessen am geltend gemachten, noch nicht auf seine effektive Notwendigkeit hin
überprüf- ten Zeitaufwand – im Ergebnis zu einem Stundenansatz von deutlich unter CHF
180.– geführt hätte (s. auch BGer 6B_1045/2017 vom 27. April 2018, E. 3.1). Entsprechend
setzt das pauschalisierende Vorgehen keine systematische "Kon-
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das Belieben des unentgeltlichen Rechtsvertreters gestellt sein kann, durch das
Aufschreiben einer übermässigen Anzahl Stunden auf die Festsetzung des Grundhonorars
Einfluss zu nehmen. Richten sich Honorarpauschalen nicht in ers- ter Linie nach dem
Umfang der Bemühungen, ist der tatsächlich geleistete Auf- wand zunächst nur sehr
bedingt massgebend. Gleichwohl sind die sachbezoge- nen und angemessenen



Bemühungen zu entschädigen (BGE 143 IV 453 E. 2.5.1; BGer 5D_163/2019 vom 24.
Februar 2020, E. 6.1).

E. 3.3
Pauschalen nach Rahmentarifen erweisen sich erst dann als verfassungs- widrig, wenn sie
auf die konkreten Verhältnisse in keiner Weise Rücksicht neh- men und im Einzelfall
ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den vom unentgeltlichen Rechtsbeistand
geleisteten Diensten stehen (BGE 141 I 124 E. 4.3). Wird das Honorar nach dem
massgebenden Tarif als Pauschalbetrag festgesetzt, kann von einer Beurteilung der
einzelnen Positionen der eingereich- ten Honorarrechnung abgesehen werden (BGE 143 IV
453 E. 2.5.1 m.H. auf BGE 141 I 124 E. 4.5).

E. 4
Würdigung

E. 4.1
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer im Rahmen sei- ner
Honorareingabe vom 20. April 2022 von sich aus begründete, weshalb der in seiner
Kostennote aufgeführte Aufwand notwendig gewesen sei und worin dieser genau bestanden
habe (Urk. 6/37). Die Vorinstanz war daher, trotz der Kürzung des Honorars um Fr.
2'870.20 nicht gehalten, dem Beschwerdeführ zuvor erneut Gelegenheit zur Begründung
seines Aufwandes einzuräumen. Das Bundesgericht hat denn auch festgehalten, dass ein
genereller, aus dem Grundsatz des rechtli- chen Gehörs fliessender Anspruch, vor der
Kürzung der Honorarnote Gelegenheit zur Stellungnahme zu erhalten, nicht bestehe (vgl.
BGer 6B_74/2016 vom 16. November 2017, E. 1.4.1; BGer 6B_74/2014 vom 7. Juli 2014,
E. 1.3.2). Eine Ver- letzung des rechtlichen Gehörs wurde von dem Beschwerdeführer
daher zu Recht nicht gerügt.
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E. 4.2
Der Beschwerdeführer hätte sodann die Gelegenheit gehabt, sämtliche im
Beschwerdeverfahren neu eingereichten Unterlagen (Urk. 4/2–16) bei der ersten Instanz
zusammen mit seiner Honorarnote beizubringen. Im Beschwerdeverfah- ren können diese
Unterlagen angesichts des vorstehend bereits erwähnten um- fassenden Novenverbots (Art.
326 Abs. 1 ZPO, oben E. II. 1.2) keine Berücksich- tigung mehr finden.

E. 4.3
Weiter gilt festzuhalten, dass die Höhe der Honorarnote der Gegenpartei entgegen der
Ansicht der Vorinstanz (vgl. Urk. 2 E. 2.6 und E. 3.1) kein Kriterium zur Bemessung der
"angemessenen Entschädigung" des unentgeltlichen Rechts- beistandes nach Art. 122 ZPO
bildet; die Aufzählung der massgebenden Bemes- sungskriterien gemäss § 5 Abs. 1
AnwGebV ist abschliessend. Ein Vergleich mit dem Honorar von Rechtsanwältin lic. iur.
C._____ und eine Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen Ausführungen des
Beschwerdeführers in seiner Be- schwerdeschrift kann daher unterbleiben, zumal auch die
Vorinstanz die konkrete Entschädigung schlussendlich richtigerweise nach den Vorgaben
der AnwGebV bemass. Dabei führte sie mit verschiedenen sachlichen Argumenten zum
Zeit- aufwand und der Schwierigkeit des Falles aus, weshalb sie die Gebühr auf Fr. 4'100.–
festsetzte (Urk. 2 E. 3.2 f.).



E. 4.4
Betreffend die Schwierigkeit des Falles in rechtlicher Hinsicht bestritt der
Beschwerdeführer nicht, dass einzig noch die vermögensrechtlichen Scheidungs- folgen
strittig gewesen seien, wobei die finanziellen Verhältnisse der Parteien äusserst bescheiden
und überschaubar gewesen seien. Er ist jedoch der Ansicht, dass dem Verfahren aufgrund
des internationalen Sachverhalts eine erhöhte Komplexität zugekommen sei (Urk. 1 Rz.
12). Die Vorinstanz hielt in ihren Ausfüh- rungen zur Ausgangslage ebenfalls fest, dass
trotz den einfachen finanziellen Verhältnissen aufgrund der Internationalität des
Scheidungsverfahrens von einem normalen Fall auszugehen sei (Urk. 2 E. 3.1.1). Im
Widerspruch dazu hielt die Vorinstanz bei der Bemessung der Grundgebühr fest, dass von
einer reduzierten Schwierigkeit auszugehen sei (Urk. 2 E. 3.2.3). Ersterer Ansicht der
Vorinstanz ist zu folgen. Aufgrund des ausländischen Wohnsitzes der Gesuchstellerin und
der beiden gemeinsamen Kinder stellte sich sowohl hinsichtlich des Scheidungspunk-
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des anwendbaren Rechts, sodass nicht von einem einfachen Fall auszuge- hen ist. Dass das
Verfahren deswegen mit besonders hohen rechtlichen Schwie- rigkeiten verbunden
gewesen wäre, ist aber auch nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer nicht näher
dargelegt. In rechtlicher Hinsicht ist damit insge- samt von einem durchschnittlichen Fall
auszugehen.

E. 4.5
Auf eine Komplexität in tatsächlicher Hinsicht schliesst der Beschwerdefüh- rer
zusammengefasst aufgrund seiner Aufwände im Zusammenhang mit der Be- reinigung des
Zivilstandsregisters, der Ausarbeitung der Scheidungskonvention und der
Fremdsprachigkeit der Parteien. Dieselben Gründe führt er auch als Be- gründung des
grösseren zeitlichen Aufwandes auf (Urk. 1 Rz. 8–10 und Rz. 17). Mit der notwendigen
Bereinigung des Zivilstandsregisters gingen unbestrit- tenermassen in tatsächlicher und
zeitlicher Hinsicht Mehraufwände einher, welche im Normalfall bei einem
Scheidungsverfahren nicht entstehen. Betreffend die Scheidungsteilvereinbarung gilt es zu
beachten, dass sich die Parteien lediglich betreffend die nicht vermögensrechtlichen
Kinderbelange einig- ten, wobei mangels anderweitiger Anhaltspunkte anzunehmen ist,
dass die Par- teien diesbezüglich schnell übereinkamen, nachdem die Kinder gemeinsam
mit der Gesuchstellerin in Ecuador lebten, der Gesuchsteller hingegen in der Schweiz
wohnhaft war. Auch einigten sie sich auf eine hälftige Teilung der Vorsorgegutha- ben, was
den Normalfall darstellt (vgl. Art. 122 ZGB). Es ist daher davon auszu- gehen, dass die
Erarbeitung der Teilkonvention nicht mit ausserordentlich gros- sen Aufwänden verbunden
war, zumal solche vom Beschwerdeführer auch nicht dargelegt werden. Aus seiner
Honorarnote (Urk. 6/37) ergeben sich keine grösse- ren Korrespondenzen mit der
Gesuchstellerin oder deren Rechtsvertretung. Ins- gesamt werden gerade einmal drei
E-Mails vom Beschwerdeführer an die Ge- suchstellerin (14. April, 27. April und 20. Juni
2021) und eine an die Gegenanwäl- tin (26. Mai 2021) aufgeführt. Die erstmals im
Beschwerdeverfahren eingereichten E-Mails (Urk. 4/2–15) haben, wie gezeigt (E. III. 4.2),
unberücksichtigt zu bleiben. Nicht ersichtlich ist sodann, was der Beschwerdeführer zu
seinen Gunsten ablei- ten möchte, wenn er geltend macht, er hätte auch einfach eine
Scheidungsklage
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mit der Ausarbeitung der Konvention erst nach Rechtshängigkeit angefallen wären. Für die



aussergerichtliche Ausarbeitung einer Scheidungskonvention sieht die AnwGebV auch
während hängigem Scheidungsverfahren keinen separaten Zuschlag vor (vgl. § 11 Abs. 2
AnwGebV). Solchen Aufwendungen ist – wie auch den vorprozessualen Bemühungen (§ 6
Abs. 2 AnwGebV) – im Rahmen der Be- messung der Grundgebühr Rechnung zu tragen.
Insofern spielt es keine Rolle, ob im vorliegenden Fall die Scheidungsvereinbarung vor
Anhängigmachung des Prozesses oder erst währenddessen ohne Hilfe des Gerichts erzielt
worden wäre. Die weiteren von der Vorinstanz festgestellten Aufwände des Beschwerde-
führers (Eingabe vom 25. November 2021 von sieben Seiten, kurze Stellungnah- me von
zwei Seiten, Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflegen, Literaturrecherche,
vgl. Urk. 2 E. 3.2.2) werden von diesem nicht beanstandet. Unter Berücksichtigung all der
vorgenannten Aufwände, der Fremdsprachig- keit der Parteien und dem damit verbundenen
Mehraufwand bei der Ausarbeitung der Scheidungskonvention sowie des internationalen
Sachverhalts, was ebenfalls zu einem Mehraufwand für die Ausarbeitung der Eingabe vom
25. November 2021 führte, ist von einer erhöhten tatsächlichen Schwierigkeit und
zeitlichen Aufwändigkeit des Verfahrens in diesem Anfangsstadium auszugehen. Gesamt-
haft betrachtet und im Vergleich zu Scheidungsverfahren, welche viel weiter und viel
strittiger geführt werden und welche ebenfalls innerhalb des Gebührenrah- mens von Fr.
1'400.– bis Fr. 16'000.– zu verorten sind, handelt es sich vorliegend jedoch um ein eher
einfaches und wenig aufwändiges Verfahren. Insgesamt ist die Festsetzung der Gebühr auf
Fr. 4'100.– und damit im unteren Bereich nicht zu beanstanden.

E. 4.6
Soweit der Beschwerdeführer zur Begründung eines Zuschlags von Fr. 1'100.– auf § 4 Abs.
2 AnwGebV verweist (Urk. 1 Rz. 18), verkennt er, dass es sich beim vorliegenden
Scheidungsverfahren nicht um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt und § 4
AnwGebV daher nicht zur Anwendung gelangt. Ei- ner erhöhten Verantwortung,
Schwierigkeit oder einem erhöhten Zeitaufwand ist im Rahmen der Bemessung der
Grundgebühr Rechnung zu tragen. Dies gilt auch
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Zudem geht es nicht an, mit derselben Begründung von Mehraufwänden die Er- höhung der
Grundgebühr und einen Zuschlag zu verlangen. Die vom Beschwer- deführer geltend
gemachten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereini- gung des
Zivilstandsregisters, der Ausarbeitung der Konvention sowie der Schei- dungsklage mit
internationalen Ausführungen wurden bereits bei der Bemessung der Grundgebühr
berücksichtigt (voranstehende E. III. 4.5). Die Gebühr ist daher nicht weiter zu erhöhen.

E. 4.7
Was sodann seine Ausführungen zu den Übersetzungskosten anbelangt, kann der
Beschwerdeführer aus den Barauslagen, welche der gegnerischen Rechtsvertretung vergütet
wurden, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zudem dürfte es zwar als gerichtsnotorisch
gelten, dass ausländische Dokumente für schweizerische Behörden übersetzt werden
müssen, wie hoch solche Überset- zungskosten ausfallen, ist jedoch unterschiedlich, sodass
entsprechende Kosten zu belegen sind. Wie erwähnt (E. III. 4.2), ist der diesbezüglich erst
mit der Be- schwerdeschrift eingereichte Beleg (Urk. 4/16) als unechtes Novum nicht mehr
zu berücksichtigen. Es hat daher bei den von der Vorinstanz genehmigten Barausla- gen
von Fr. 364.85 zu bleiben.

E. 4.8



Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die von der Vorinstanz auf insgesamt Fr.
4'808.65 inklusive Barauslagen und 7.7 % Mehrwertsteuer festge- setzte
(Pauschal-)Entschädigung auch in ihrer Gesamtheit als nicht unangemes- sen und damit
nicht zu beanstanden erweist. Ein Beschwerdegrund ist nicht er- sichtlich. Es besteht
deshalb kein Anlass, den angefochtenen Entscheid zu korri- gieren, zumal die Vorinstanz
die Anforderungen des Prozesses aus eigener un- mittelbarer Anschauung kennt und daher
am besten in der Lage ist, die Bemes- sungskriterien abzuschätzen und zu gewichten. Die
Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. IV. Kosten- und
Entschädigungsfolgen Das vorliegende Verfahren ist kostenpflichtig. Die Bemessung der
Entscheidge- bühr richtet sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom
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E. 8
September 2010 (GebV OG). Sie ist, basierend auf einem Streitwert von Fr. 2'392.– (ohne
Mehrwertsteuerzuschlag), in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 GebV
OG auf Fr. 300.– festzusetzen. Ausgangsgemäss ist sie dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 106 ZPO). Von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen. Es wird
erkannt:
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